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§ 16 Unwirksamkeit abweichender Vereinbarungen

Vorwort 

Der Deutsche Verein hat sich stets für die Stärkung der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen eingesetzt und die Verabschiedung des UN-Übereinkommens am 
13. Dezember 2006 begrüßt. Die Auswirkungen dieses neuen internationalen Men-
schenrechtsinstruments auf das deutsche Sozialrecht und auf die Lebenswirklich-
keit von Menschen mit Behinderungen in Deutschland sind in vollem Umfang noch 
gar nicht abzusehen. 

Aktuell haben weltweit bereits 112 Staaten die UN-Behindertenrechtskonvention 
(BRK) ratifiziert und 41 weitere Staaten mit ihrer Unterzeichnung den Willen zur 
Ratifikation kenntlich gemacht. Nach der deutschen Ratifikation ist die BRK am 26. 
März 2009 in Deutschland in Kraft getreten. Seitdem diskutieren hierzulande die 
Menschen mit Behinderungen und ihre Verbände, Leistungsträger und Leistungser-
bringer auch unter dem Dach des Deutschen Vereins etwaige Umsetzungsverpflich-
tungen, Grundsätze und neue Argumentationslinien, die sich aus der Konvention 
ergeben könnten.

Der Deutsche Verein hat mit eigenen Fachtagungen und auch in einem Drei-Länder-
Treffen mit Expertinnen und Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 
die Diskussionen um Umsetzungsmöglichkeiten befördert. Mit seinem „Ersten Dis-
kussionspapier zu inklusiver Bildung“ und seinen „Eckpunkten für einen inklusiven 
Sozialraum“ hat er zu spezifischen Aspekten der Konvention Stellung bezogen.

Mit der vorliegenden Kommentierung wesentlicher Regelungen der BRK setzt der 
Deutsche Verein sein Engagement auf diesem Themengebiet fort und hofft, die BRK 
allen Rechtsanwender/innen in möglichst übersichtlicher Form nahezubringen. Der 
Deutsche Verein möchte mit dieser ersten Kommentierung auch einen Beitrag zur 
Versachlichung der bisweilen stark interessengeleiteten Diskussion zur Geltung 
und Umsetzung der BRK in Deutschland leisten.

Für das Verständnis der BRK sind insbesondere Kenntnisse zur Geltung und Verbind-
lichkeit der BRK im deutschen Recht, des Inklusionsbegriffes sowie Grundlagen des 
Nicht-Diskriminierungsrechts und des Konzeptes der angemessenen Vorkehrungen 
von grundlegender Bedeutung. Diesen Grundlagen widmen sich die ersten drei 
Beiträge. In den weiteren Beiträgen werden ausgewählte – für die Umsetzungsdis-
kussion in Deutschland besonders relevante – Artikel aus der BRK kommentiert. 

Interessierte sind herzlich eingeladen, durch Anregungen und Hinweise zu die-
sem Kurzkommentar, aber auch darüber hinaus den Deutschen Verein bei seinen 
Diskussionen zu begleiten und ggf. dazu beizutragen, dass dieses Werk wichtige 
Hilfestellungen für die Praxis geben kann. 

Michael Löher

Vorstand des Deutschen Vereins  
für öffentliche und private Fürsorge e.V.
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§ 16 Unwirksamkeit abweichender Vereinbarungen

Vorwort der Herausgeberin

Die UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) hat der Behindertenpolitik auch in 
Deutschland einen neuen Impuls verliehen. Das Interesse an dieser neuen Rechts-
quelle, ihren Aus- und Wechselwirkungen mit dem bereits bestehenden nationalen 
Recht für Menschen mit Behinderungen ist groß. Herausgeberin und Verlag sahen 
daher den Bedarf bei einer Vielzahl der Rechtsanwender/innen, neben einer hand-
habbaren Textfassung auch eine erste Kommentierung der wesentlichen Artikel an 
die Hand zu bekommen. Denn obwohl sich die Praxis umfassende Fragen zu den 
Auswirkungen der Konvention stellt, sind Literatur und insbesondere Rechtspre-
chung zur BRK noch überschaubar und fragmentarisch. 

Die Idee zum vorliegenden Kommentar entstand im Nachgang einer der vielfachen 
Diskussionsveranstaltungen zur Umsetzung der BRK. Hier wurde einmal mehr 
deutlich, dass die Diskussionen häufig interessengeleitet geführt werden und nicht 
immer rechtliche Anknüpfungspunkte für Umsetzungsforderungen der Konvention 
ausgemacht werden können. Des Weiteren erfolgt die Befassung mit der BRK viel-
fach durch Personen aus der Sozialpolitik oder dem Sozialrecht, weshalb immer 
wieder Unklarheiten in Bezug auf die Anwendbarkeit und Wirkung dieses völker-
rechtlichen Vertrages im deutschen Recht erkennbar sind. 

Die Autorinnen und Autoren dieses Kommentars, denen Herausgeberin und Verlag 
ganz herzlich für ihre Mitarbeit und ihr Engagement danken, sind teils mehr im 
Sozialrecht, teils stärker im Völkerrecht beheimatet. Sie stellen in ihren Beiträgen 
ihre eigenen Meinungen dar, sodass die vorliegende Kommentierung keine Positi-
onierung des Deutschen Vereins enthält. Vielmehr war es der Herausgeberin und 
dem Verlag wichtig, die Diskussion um andere, neue Blickwinkel zu bereichern 
und somit in dieser Kommentierung weitestgehend Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler zu Wort kommen zu lassen. 

Die vorliegende Kommentierung der BRK zieht neben dem Text der Konvention 
in deutscher und englischer Sprache – da nur die UN-Sprachen rechtsverbindlich 
sind – die Beiträge zur Geltung und Verbindlichkeit der BRK im deutschen Recht, 
zum Inklusionsbegriff der BRK sowie zur Nicht-Diskriminierung und dem Konzept 
der angemessenen Vorkehrungen vor die Klammer, da sie das Gesamtverständnis 
der Konvention prägen. Anschließend werden die Artikel 8, 9, 12, 19, 24, 25, 26, 
27 und 28 kommentiert. 

Der Kommentar richtet sich an alle Personen, die in Praxis und Theorie mit dem 
Recht der Menschen mit Behinderungen befasst sind, und soll einen konstruktiven 
Beitrag zum Verständnis der nach der Ratifizierung der BRK entstandenen Rechts-
lage leisten. 

Dem Engagement und der Unterstützung durch die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Eigenverlags des Deutschen Vereins ist es letztlich ganz wesentlich zu 
verdanken, dass die Idee des Kommentars in die Tat umgesetzt werden konnte. 
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Rückmeldungen zum Werk nehmen der Verlag und die Herausgeberin gerne ent-
gegen. 

Berlin, im Februar 2012 

Antje Welke



Die UN- 
Behindertenrechts- 
konvention
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UN-Behindertenrechtskonvention mit rechtlichen Erläuterungen

Übereinkommen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen

vom 21. Dezember 2008 (BGBl. 2008, Teil II, S. 1419 ff.), in Kraft getreten nach Ar-
tikel 45 Abs. 2 BRK sowie das Fakultativprotokoll nach seinem Artikel 13 Abs. 2 für 
die Bundesrepublik Deutschland am 26. März 2009 (BGBl. 2009, Teil II, S. 812)

Präambel
Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens

a) unter Hinweis auf die in der Charta der Vereinten Nationen verkündeten Grund-
sätze, denen zufolge die Anerkennung der Würde und des Wertes, die allen Mit-
gliedern der menschlichen Gesellschaft innewohnen, sowie ihrer gleichen und 
unveräußerlichen Rechte die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden 
in der Welt bildet,

b) in der Erkenntnis, dass die Vereinten Nationen in der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte und in den Internationalen Menschenrechtspakten verkündet ha-
ben und übereingekommen sind, dass jeder Mensch ohne Unterschied Anspruch 
auf alle darin aufgeführten Rechte und Freiheiten hat,

c) bekräftigend, dass alle Menschenrechte und Grundfreiheiten allgemein gültig 
und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander verknüpft sind und dass 
Menschen mit Behinderungen der volle Genuss dieser Rechte und Freiheiten ohne 
Diskriminierung garantiert werden muss,

d) unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte, den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, 
das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskri-
minierung, das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 
der Frau, das Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe, das Übereinkommen über die Rechte 
des Kindes und das Internationale Übereinkommen zum Schutz der Rechte aller 
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen,

e) in der Erkenntnis, dass das Verständnis von Behinderung sich ständig weiterent-
wickelt und dass Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit 
Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht, die 
sie an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft 
hindern

f) in der Erkenntnis, dass die in dem Weltaktionsprogramm für Behinderte und den 
Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chancengleichheit für Behinderte 
enthaltenen Grundsätze und Leitlinien einen wichtigen Einfluss auf die Förderung, 
Ausarbeitung und Bewertung von politischen Konzepten, Plänen, Programmen und 
Maßnahmen auf einzelstaatlicher, regionaler und internationaler Ebene zur Verbes-
serung der Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen haben,

g) nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig es ist, die Behinderungsthematik 
zu einem festen Bestandteil der einschlägigen Strategien der nachhaltigen Entwick-
lung zu machen,
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Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Preamble
The States Parties to the present Convention,

(a) Recalling the principles proclaimed in the Charter of the United Nations which 
recognize the inherent dignity and worth and the equal and inalienable rights of 
all members of the human family as the foundation of freedom, justice and peace 
in the world,

(b) Recognizing that the United Nations, in the Universal Declaration of Human 
Rights and in the International Covenants on Human Rights, has proclaimed and 
agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, wit-
hout distinction of any kind,

(c) Reaffirming the universality, indivisibility, interdependence and interrelatedness 
of all human rights and fundamental freedoms and the need for persons with disa-
bilities to be guaranteed their full enjoyment without discrimination,

(d) Recalling the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 
the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Conventi-
on on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Convention against 
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the Con-
vention on the Rights of the Child, and the International Convention on the Protec-
tion of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families,

(e) Recognizing that disability is an evolving concept and that disability results from 
the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmen-
tal barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal 
basis with others,

(f) Recognizing the importance of the principles and policy guidelines contained in 
the World Programme of Action concerning Disabled Persons and in the Standard 
Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities in influen-
cing the promotion, formulation and evaluation of the policies, plans, programmes 
and actions at the national, regional and international levels to further equalize 
opportunities for persons with disabilities,

(g) Emphasizing the importance of mainstreaming disability issues as an integral 
part of relevant strategies of sustainable development,
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h) ebenso in der Erkenntnis, dass jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung 
eine Verletzung der Würde und des Wertes darstellt, die jedem Menschen inne-
wohnen,

i) ferner in der Erkenntnis der Vielfalt der Menschen mit Behinderungen,

j) in Anerkennung der Notwendigkeit, die Menschenrechte aller Menschen mit Be-
hinderungen, einschließlich derjenigen, die intensivere Unterstützung benötigen, 
zu fördern und zu schützen,

k) besorgt darüber, dass sich Menschen mit Behinderungen trotz dieser verschie-
denen Dokumente und Verpflichtungen in allen Teilen der Welt nach wie vor Hin-
dernissen für ihre Teilhabe als gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft sowie 
Verletzungen ihrer Menschenrechte gegenübersehen,

l) in Anerkennung der Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit für die Ver-
besserung der Lebensbedingungen der Menschen mit Behinderungen in allen Län-
dern, insbesondere den Entwicklungsländern,

m) in Anerkennung des wertvollen Beitrags, den Menschen mit Behinderungen 
zum allgemeinen Wohl und zur Vielfalt ihrer Gemeinschaften leisten und leisten 
können, und in der Erkenntnis, dass die Förderung des vollen Genusses der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten durch Menschen mit Behinderungen sowie ihrer 
uneingeschränkten Teilhabe ihr Zugehörigkeitsgefühl verstärken und zu erhebli-
chen Fortschritten in der menschlichen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung 
der Gesellschaft und bei der Beseitigung der Armut führen wird,

n) in der Erkenntnis, wie wichtig die individuelle Autonomie und Unabhängigkeit 
für Menschen mit Behinderungen ist, einschließlich der Freiheit, eigene Entschei-
dungen zu treffen,

o) in der Erwägung, dass Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben sol-
len, aktiv an Entscheidungsprozessen über politische Konzepte und über Program-
me mitzuwirken, insbesondere wenn diese sie unmittelbar betreffen,

p) besorgt über die schwierigen Bedingungen, denen sich Menschen mit Behin-
derungen gegenübersehen, die mehrfachen oder verschärften Formen der Diskri-
minierung aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der 
Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen, ethnischen, 
indigenen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt, des Alters oder des 
sonstigen Status ausgesetzt sind,

q) in der Erkenntnis, dass Frauen und Mädchen mit Behinderungen sowohl inner-
halb als auch außerhalb ihres häuslichen Umfelds oft in stärkerem Maße durch 
Gewalt, Verletzung oder Missbrauch, Nichtbeachtung oder Vernachlässigung, Miss-
handlung oder Ausbeutung gefährdet sind,

r) in der Erkenntnis, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen
Kindern alle Menschenrechte und Grundfreiheiten in vollem Umfang genießen 
sollen, und unter Hinweis auf die zu diesem Zweck von den Vertragsstaaten des 
Übereinkommens über die Rechte des Kindes eingegangenen Verpflichtungen,
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(h) Recognizing also that discrimination against any person on the basis of disability 
is a violation of the inherent dignity and worth of the human person,

(i) Recognizing further the diversity of persons with disabilities,

(j) Recognizing the need to promote and protect the human rights of all persons 
with disabilities, including those who require more intensive support,

(k) Concerned that, despite these various instruments and undertakings, persons 
with disabilities continue to face barriers in their participation as equal members of 
society and violations of their human rights in all parts of the world,

(l) Recognizing the importance of international cooperation for improving the living 
conditions of persons with disabilities in every country, particularly in developing 
countries,

(m) Recognizing the valued existing and potential contributions made by persons 
with disabilities to the overall well-being and diversity of their communities, and 
that the promotion of the full enjoyment by persons with disabilities of their human 
rights and fundamental freedoms and of full participation by persons with disabi-
lities will result in their enhanced sense of belonging and in significant advances 
in the human, social and economic development of society and the eradication of 
poverty,

(n) Recognizing the importance for persons with disabilities of their individual auto-
nomy and independence, including the freedom to make their own choices,

(o) Considering that persons with disabilities should have the opportunity to be 
actively involved in decision-making processes about policies and programmes, 
including those directly concerning them,

(p) Concerned about the difficult conditions faced by persons with disabilities who 
are subject to multiple or aggravated forms of discrimination on the basis of race, 
colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic, indige-
nous or social origin, property, birth, age or other status,

(q) Recognizing that women and girls with disabilities are often at greater risk, both 
within and outside the home, of violence, injury or abuse, neglect or negligent 
treatment, maltreatment or exploitation,

(r) Recognizing that children with disabilities should have full enjoyment of all 
human rights and fundamental freedoms on an equal basis with other children, and 
recalling obligations to that end undertaken by States Parties to the Convention on 
the Rights of the Child,
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s) nachdrücklich darauf hinweisend, dass es notwendig ist, bei allen Anstrengungen 
zur Förderung des vollen Genusses der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch 
Menschen mit Behinderungen die Geschlechterperspektive einzubeziehen,

t) unter besonderem Hinweis darauf, dass die Mehrzahl der Menschen mit Behin-
derungen in einem Zustand der Armut lebt, und diesbezüglich in der Erkenntnis, 
dass die nachteiligen Auswirkungen der Armut auf Menschen mit Behinderungen 
dringend angegangen werden müssen,

u) in dem Bewusstsein, dass Frieden und Sicherheit auf der Grundlage der uneinge-
schränkten Achtung der in der Charta der Vereinten Nationen enthaltenen Ziele und 
Grundsätze sowie der Einhaltung der anwendbaren Übereinkünfte auf dem Gebiet 
der Menschenrechte unabdingbar sind für den umfassenden Schutz von Menschen 
mit Behinderungen, insbesondere in bewaffneten Konflikten oder während auslän-
discher Besetzung,

v) in der Erkenntnis, wie wichtig es ist, dass Menschen mit Behinderungen vollen 
Zugang zur physischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Umwelt, zu Ge-
sundheit und Bildung sowie zu Information und Kommunikation haben, damit sie 
alle Menschenrechte und Grundfreiheiten voll genießen können,

w) im Hinblick darauf, dass der Einzelne gegenüber seinen Mitmenschen und der 
Gemeinschaft, der er angehört, Pflichten hat und gehalten ist, für die Förderung 
und Achtung der in der Internationalen Menschenrechtscharta anerkannten Rechte 
einzutreten,

x) in der Überzeugung, dass die Familie die natürliche Kernzelle der Gesellschaft 
ist und Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat hat und dass Menschen 
mit Behinderungen und ihre Familienangehörigen den erforderlichen Schutz und 
die notwendige Unterstützung erhalten sollen, um es den Familien zu ermöglichen, 
zum vollen und gleichberechtigten Genuss der Rechte der Menschen mit Behinde-
rungen beizutragen,

y) in der Überzeugung, dass ein umfassendes und in sich geschlossenes internatio-
nales Übereinkommen zur Förderung und zum Schutz der Rechte und der Würde 
von Menschen mit Behinderungen sowohl in den Entwicklungsländern als auch 
in den entwickelten Ländern einen maßgeblichen Beitrag zur Beseitigung der tief-
greifenden sozialen Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen leisten und 
ihre Teilhabe am bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturel-
len Leben auf der Grundlage der Chancengleichheit fördern wird – haben Folgen-
des vereinbart:

Artikel 1
Zweck

Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten Genuss 
aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderun-
gen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen inne-
wohnenden Würde zu fördern.
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(s) Emphasizing the need to incorporate a gender perspective in all efforts to pro-
mote the full enjoyment of human rights and fundamental freedoms by persons 
with disabilities,

(t) Highlighting the fact that the majority of persons with disabilities live in con-
ditions of poverty, and in this regard recognizing the critical need to address the 
negative impact of poverty on persons with disabilities,

(u) Bearing in mind that conditions of peace and security based on full respect 
for the purposes and principles contained in the Charter of the United Nations 
and observance of applicable human rights instruments are indispensable for the 
full protection of persons with disabilities, in particular during armed conflicts and 
foreign occupation,

(v) Recognizing the importance of accessibility to the physical, social, economic 
and cultural environment, to health and education and to information and commu-
nication, in enabling persons with disabilities to fully enjoy all human rights and 
fundamental freedoms,

(w) Realizing that the individual, having duties to other individuals and to the com-
munity to which he or she belongs, is under a responsibility to strive for the pro-
motion and observance of the rights recognized in the International Bill of Human 
Rights,

(x) Convinced that the family is the natural and fundamental group unit of society 
and is entitled to protection by society and the State, and that persons with disabi-
lities and their family members should receive the necessary protection and assis-
tance to enable families to contribute towards the full and equal enjoyment of the 
rights of persons with disabilities,

(y) Convinced that a comprehensive and integral international convention to pro-
mote and protect the rights and dignity of persons with disabilities will make a sig-
nificant contribution to redressing the profound social disadvantage of persons with 
disabilities and promote their participation in the civil, political, economic, social 
and cultural spheres with equal opportunities, in both developing and developed 
countries, Have agreed as follows:

Article 1
Purpose

The purpose of the present Convention is to promote, protect and ensure the full 
and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons 
with disabilities, and to promote respect for their inherent dignity.
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Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperli-
che, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wech-
selwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichbe-
rechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.

Artikel 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Übereinkommens schließt „Kommunikation“ Sprachen, Textdar-
stellung, Brailleschrift, taktile Kommunikation, Großdruck, leicht zugängliches 
Multimedia sowie schriftliche, auditive, in einfache Sprache übersetzte, durch Vor-
leser zugänglich gemachte sowie ergänzende und alternative Formen, Mittel und 
Formate der Kommunikation, einschließlich leicht zugänglicher Informations- und 
Kommunikationstechnologie, ein;

schließt „Sprache“ gesprochene Sprachen sowie Gebärdensprachen und andere 
nicht gesprochene Sprachen ein;

bedeutet „Diskriminierung aufgrund von Behinderung“ jede Unterscheidung, Aus-
schließung oder Beschränkung aufgrund von Behinderung, die zum Ziel oder zur 
Folge hat, dass das auf die Gleichberechtigung mit anderen gegründete Anerken-
nen, Genießen oder Ausüben aller Menschenrechte und Grundfreiheiten im poli-
tischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, bürgerlichen oder jedem anderen 
Bereich beeinträchtigt oder vereitelt wird. Sie umfasst alle Formen der Diskriminie-
rung, einschließlich der Versagung angemessener Vorkehrungen;

bedeutet „angemessene Vorkehrungen“ notwendige und geeignete Änderungen 
und Anpassungen, die keine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstel-
len und die, wenn sie in einem bestimmten Fall erforderlich sind, vorgenommen 
werden, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen gleichberech-
tigt mit anderen alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen oder ausüben 
können;

bedeutet „universelles Design“ ein Design von Produkten, Umfeldern, Programmen 
und Dienstleistungen in der Weise, dass sie von allen Menschen möglichst weit-
gehend ohne eine Anpassung oder ein spezielles Design genutzt werden können. 
„Universelles Design“ schließt Hilfsmittel für bestimmte Gruppen von Menschen 
mit Behinderungen, soweit sie benötigt werden, nicht aus.

Artikel 3
Allgemeine Grundsätze

Die Grundsätze dieses Übereinkommens sind:

a) die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner individuellen 
Autonomie, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie 
seiner Unabhängigkeit;

b) die Nichtdiskriminierung;
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Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intel-
lectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hin-
der their full and effective participation in society on an equal basis with others.

Article 2
Definitions

For the purposes of the present Convention: “Communication” includes languages, 
display of text, Braille, tactile communication, large print, accessible multimedia as 
well as written, audio, plain-language, humanreader and augmentative and alter-
native modes, means and formats of communication, including accessible informa-
tion and communication technology;

“Language” includes spoken and signed languages and other forms of non spoken 
languages;

“Discrimination on the basis of disability” means any distinction, exclusion or re-
striction on the basis of disability which has the purpose or effect of impairing or 
nullifying the recognition, enjoyment or exercise, on an equal basis with others, 
of all human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, 
cultural, civil or any other field. It includes all forms of discrimination, including 
denial;

“Reasonable accommodation” means necessary and appropriate modification and 
adjustments not imposing a disproportionate or undue burden, where needed in a 
particular case, to ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise on 
an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms;

“Universal design” means the design of products, environments, programmes and 
services to be usable by all people, to the greatest extent possible, without the need 
for adaptation or specialized design. “Universal design” shall not exclude assistive 
devices for particular groups of persons with disabilities where this is needed.

Article 3
General principles

The principles of the present Convention shall be:

(a) Respect for inherent dignity, individual autonomy including the freedom to make 
one’s own choices, and independence of persons;

(b) Non-discrimination;



18

UN-Behindertenrechtskonvention mit rechtlichen Erläuterungen

c) die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die 
Gesellschaft;

d) die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und 
die Akzeptanz dieser Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Mensch-
heit;

e) die Chancengleichheit;

f) die Zugänglichkeit;

g) die Gleichberechtigung von Mann und Frau;

h) die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit Behinde-
rungen und die Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität.

Artikel 4
Allgemeine Verpflichtungen

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die volle Verwirklichung aller Menschen-
rechte und Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderungen ohne jede Diskri-
minierung aufgrund von Behinderung zu gewährleisten und zu fördern. Zu diesem 
Zweck verpflichten sich die Vertragsstaaten,

a) alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen zur 
Umsetzung der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte zu treffen

b) alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen zur 
Änderung oder Aufhebung bestehender Gesetze, Verordnungen, Gepflogenheiten 
und Praktiken zu treffen, die eine Diskriminierung von Menschen mit Behinderun-
gen darstellen;

c) den Schutz und die Förderung der Menschenrechte von Menschen mit Behinde-
rungen in allen politischen Konzepten und allen Programmen zu berücksichtigen;

d) Handlungen oder Praktiken, die mit diesem Übereinkommen unvereinbar sind, 
zu unterlassen und dafür zu sorgen, dass die staatlichen Behörden und öffentlichen 
Einrichtungen im Einklang mit diesem Übereinkommen handeln;

e) alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung aufgrund von 
Behinderung durch Personen, Organisationen oder private Unternehmen zu ergrei-
fen;

f) Forschung und Entwicklung für Güter, Dienstleistungen, Geräte und Einrichtun-
gen in universellem Design, wie in Artikel 2 definiert, die den besonderen Bedürf-
nissen von Menschen mit Behinderungen mit möglichst geringem Anpassungs- und 
Kostenaufwand gerecht werden, zu betreiben oder zu fördern, ihre Verfügbarkeit 
und Nutzung zu fördern und sich bei der Entwicklung von Normen und Richtlinien 
für universelles Design einzusetzen;
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(c) Full and effective participation and inclusion in society;

(d) Respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of 
human diversity and humanity;

(e) Equality of opportunity;

(f) Accessibility;

(g) Equality between men and women;

(h) Respect for the evolving capacities of children with disabilities and respect for 
the right of children with disabilities to preserve their identities.

Article 4
General obligations

1. States Parties undertake to ensure and promote the full realization of all human 
rights and fundamental freedoms for all persons with disabilities without discrimi-
nation of any kind on the basis of disability. To this end, States Parties undertake:

(a) To adopt all appropriate legislative, administrative and other measures for the 
implementation of the rights recognized in the present Convention;

(b) To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish exis-
ting laws, regulations, customs and practices that constitute discrimination against 
persons with disabilities;

(c) To take into account the protection and promotion of the human rights of per-
sons with disabilities in all policies and programmes;

(d) To refrain from engaging in any act or practice that is inconsistent with the 
present Convention and to ensure that public authorities and institutions act in 
conformity with the present Convention;

(e) To take all appropriate measures to eliminate discrimination on the basis of disa-
bility by any person, organization or private enterprise;

(f) To undertake or promote research and development of universally designed 
goods, services, equipment and facilities, as defined in article 2 of the present Con-
vention, which should require the minimum possible adaptation and the least cost 
to meet the specific needs of a person with disabilities, to promote their availability 
and use, and to promote universal design in the development of standards and 
guidelines;



20

UN-Behindertenrechtskonvention mit rechtlichen Erläuterungen

g) Forschung und Entwicklung für neue Technologien, die für Menschen mit Behin-
derungen geeignet sind, einschließlich Informations- und Kommunikationstechno-
logien, Mobilitätshilfen, Geräten und unterstützenden Technologien, zu betreiben 
oder zu fördern sowie ihre Verfügbarkeit und Nutzung zu fördern und dabei Tech-
nologien zu erschwinglichen Kosten den Vorrang zu geben;

h) für Menschen mit Behinderungen zugängliche Informationen über Mobilitätshil-
fen, Geräte und unterstützende Technologien, einschließlich neuer Technologien, 
sowie andere Formen von Hilfe, Unterstützungsdiensten und Einrichtungen zur 
Verfügung zu stellen;

i) die Schulung von Fachkräften und anderem mit Menschen mit Behinderungen 
arbeitendem Personal auf dem Gebiet der in diesem Übereinkommen anerkannten 
Rechte zu fördern, damit die aufgrund dieser Rechte garantierten Hilfen und Diens-
te besser geleistet werden können.

(2) Hinsichtlich der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte verpflichtet 
sich jeder Vertragsstaat, unter Ausschöpfung seiner verfügbaren Mittel und erfor-
derlichenfalls im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit Maßnahmen zu 
treffen, um nach und nach die volle Verwirklichung dieser Rechte zu erreichen, un-
beschadet derjenigen Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen, die nach dem 
Völkerrecht sofort anwendbar sind.

(3) Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen 
Konzepten zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entschei-
dungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, führen die 
Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit 
Behinderungen, über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und 
beziehen sie aktiv ein.

(4) Dieses Übereinkommen lässt zur Verwirklichung der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen besser geeignete Bestimmungen, die im Recht eines Vertragsstaats 
oder in dem für diesen Staat geltenden Völkerrecht enthalten sind, unberührt. Die 
in einem Vertragsstaat durch Gesetze, Übereinkommen, Verordnungen oder durch 
Gewohnheitsrecht anerkannten oder bestehenden Menschenrechte und Grundfrei-
heiten dürfen nicht unter dem Vorwand beschränkt oder außer Kraft gesetzt werden, 
dass dieses Übereinkommen derartige Rechte oder Freiheiten nicht oder nur in ei-
nem geringeren Ausmaß anerkenne.

(5) Die Bestimmungen dieses Übereinkommens gelten ohne Einschränkung oder 
Ausnahme für alle Teile eines Bundesstaats.

Artikel 5
Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, 
vom Gesetz gleich zu behandeln sind und ohne Diskriminierung Anspruch auf
gleichen Schutz durch das Gesetz und gleiche Vorteile durch das Gesetz haben.
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(g) To undertake or promote research and development of, and to promote the avai-
lability and use of new technologies, including information and communications 
technologies, mobility aids, devices and assistive technologies, suitable for persons 
with disabilities, giving priority to technologies at an affordable cost;

(h) To provide accessible information to persons with disabilities about mobility 
aids, devices and assistive technologies, including new technologies, as well as 
other forms of assistance, support services and facilities;

(i) To promote the training of professionals and staff working with persons with disa-
bilities in the rights recognized in the present Convention so as to better provide the 
assistance and services guaranteed by those rights.

2. With regard to economic, social and cultural rights, each State Party undertakes 
to take measures to the maximum of its available resources and, where needed, 
within the framework of international cooperation, with a view to achieving pro-
gressively the full realization of these rights, without prejudice to those obligations 
contained in the present Convention that are immediately applicable according to 
international law.

3. In the development and implementation of legislation and policies to implement 
the present Convention, and in other decision-making processes concerning issues
relating to persons with disabilities, States Parties shall closely consult with and ac-
tively involve persons with disabilities, including children with disabilities, through 
their representative organizations.

4. Nothing in the present Convention shall affect any provisions which are more 
conducive to the realization of the rights of persons with disabilities and which may 
be contained in the law of a State Party or international law in force for that State. 
There shall be no restriction upon or derogation from any of the human rights and 
fundamental freedoms recognized or existing in any State Party to the present Con-
vention pursuant to law, conventions, regulation or custom on the pretext that the 
present Convention does not recognize such rights or freedoms or that it recognizes 
them to a lesser extent.

5. The provisions of the present Convention shall extend to all parts of federal
States without any limitations or exceptions.

Article 5
Equality and non-discrimination

1. States Parties recognize that all persons are equal before and under the law and 
are entitled without any discrimination to the equal protection and equal benefit 
of the law.
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(2) Die Vertragsstaaten verbieten jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung 
und garantieren Menschen mit Behinderungen gleichen und wirksamen rechtlichen 
Schutz vor Diskriminierung, gleichviel aus welchen Gründen.

(3) Zur Förderung der Gleichberechtigung und zur Beseitigung von Diskriminierung 
unternehmen die Vertragsstaaten alle geeigneten Schritte, um die Bereitstellung an-
gemessener Vorkehrungen zu gewährleisten.

(4) Besondere Maßnahmen, die zur Beschleunigung oder Herbeiführung der tat-
sächlichen Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen erforderlich 
sind, gelten nicht als Diskriminierung im Sinne dieses Übereinkommens.

Artikel 6
Frauen mit Behinderungen

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen, dass Frauen und Mädchen mit Behinderungen 
mehrfacher Diskriminierung ausgesetzt sind, und ergreifen in dieser Hinsicht Maß-
nahmen, um zu gewährleisten, dass sie alle Menschenrechte und Grundfreiheiten 
voll und gleichberechtigt genießen können.

(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Sicherung der vollen 
Entfaltung, der Förderung und der Stärkung der Autonomie der Frauen, um zu ga-
rantieren, dass sie die in diesem Übereinkommen genannten Menschenrechte und 
Grundfreiheiten ausüben und genießen können.

Artikel 7
Kinder mit Behinderungen

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um zu gewährleis-
ten, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern alle Men-
schenrechte und Grundfreiheiten genießen können.

(2) Bei allen Maßnahmen, die Kinder mit Behinderungen betreffen, ist das Wohl des 
Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.

(3) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen das Recht 
haben, ihre Meinung in allen sie berührenden Angelegenheiten gleichberechtigt 
mit anderen Kindern frei zu äußern, wobei ihre Meinung angemessen und entspre-
chend ihrem Alter und ihrer Reife berücksichtigt wird, und behinderungsgerechte 
sowie altersgemäße Hilfe zu erhalten, damit sie dieses Recht verwirklichen kön-
nen.

Artikel 8
Bewusstseinsbildung

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, sofortige, wirksame und geeignete Maß-
nahmen zu ergreifen, um

a) in der gesamten Gesellschaft, einschließlich auf der Ebene der Familien, das 
Bewusstsein für Menschen mit Behinderungen zu schärfen und die Achtung ihrer 
Rechte und ihrer Würde zu fördern;
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2. States Parties shall prohibit all discrimination on the basis of disability and gua-
rantee to persons with disabilities equal and effective legal protection against discri-
mination on all grounds.

3. In order to promote equality and eliminate discrimination, States Parties shall 
take all appropriate steps to ensure that reasonable accommodation is provided.

4. Specific measures which are necessary to accelerate or achieve de facto equality 
of persons with disabilities shall not be considered discrimination under the terms 
of the present Convention.

Article 6
Women with disabilities

1. States Parties recognize that women and girls with disabilities are subject to mul-
tiple discrimination, and in this regard shall take measures to ensure the full and 
equal enjoyment by them of all human rights and fundamental freedoms.

2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure the full development, 
advancement and empowerment of women, for the purpose of guaranteeing them 
the exercise and enjoyment of the human rights and fundamental freedoms set out 
in the present Convention.

Article 7
Children with disabilities

1. States Parties shall take all necessary measures to ensure the full enjoyment by 
children with disabilities of all human rights and fundamental freedoms on an equal 
basis with other children.

2. In all actions concerning children with disabilities, the best interests of the child 
shall be a primary consideration.

3. States Parties shall ensure that children with disabilities have the right to express 
their views freely on all matters affecting them, their views being given due weight 
in accordance with their age and maturity, on an equal basis with other children, 
and to be provided with disability and age-appropriate assistance to realize that 
right.

Article 8
Awareness-raising

1. States Parties undertake to adopt immediate, effective and appropriate measu-
res:

(a) To raise awareness throughout society, including at the family level, regarding 
persons with disabilities, and to foster respect for the rights and dignity of persons 
with disabilities;


